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An das 

Eine amtliche Bekanntmachung ueber die Aue-
wirkungen des engllsoh-amerikaniechen Handelsabkommens 
auf Neufundland ist in der "Newfoundland Trade Review* 
vom 19. November d.J. veroeffentlicht worden. Einen 
Abdruck dieser Bekanntmachung beehre ich mich hier bel-
zufuegen. Ferner fuege loh, ira Ausschnitt aus der 

hNewfoundland Trade Review*vom 17. Dezember I93S, den 
Wortlaut der Rede bei, die der Finanzkommissar der Neu-
fundlaendlschen Regierungekommission, Mr. Peneon, ueber 
dies Abkommen vor der Handelskammer in St. John's gehal-
ten hat. 

Die in Schedule IV des Vertrags aufgefuehrten 
Zollzugestaendnlsse der Vereinigten Staaten enthalten 
auch diejenigen Konzessionen, die auf Wunsch der Neu-
fundlaendlsohen Regierung gemacht wurden. Da die Amerika-
nische Regierung die Praxis verfolgt, Zollvereinbarungen 
nur mit den Hauptlieferlaendern der betreffenden Waren 
einzugehen, finden sich eine Reihe fuer Neufundland 
besonders wichtiger Zugeetaendnlsse der Vereinigten Staaten 
im kanadisch-amerikanischen Vertrag. 

Die 

Auswaertige Amt 

B e r l i n . 
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öle aus dem englisch-amerikanischen Handel »abkommen 
sich ergebenden Zollerraaesslgungen der Vereinigten Staaten, 
die fuer Neufundland Bedeutung haben, erstrecken sich auf Fisch-
rubereitungen, Beerenfruechte und Flusspat. Fuer Seehundhaeute 
ist Zollfreiheit vereinbart und gebunden worden. 

Als fuer Neufundland wesentliches Zugestaendnls der 
Vereinigten Staaten ist aus dem kanadisch-amerikanischen Vertrag 
die festgelegte Beibehaltung der bisher schon gewaehrten Zoll 
frelheit fuer Zellstoff ,Zeitun£cspapie»r und Hummer hervorgehoben. 

In der amtlichen Bekanntmachung wird festgestellt, dass 
die in beiden Vertraegen enthaltenen Vereinbarungen den weitaus 
groessten Teil der Ausfuhr Neufundlands nach den Vereinigten 
Staaten betreffen. 

Die Konzessionen Neufundlands an die Vereinigten Staaten 
sind in Schedule II des englisch-amerikanischen Vertrags aufge-
führt und beziehen sich auf Waren, die bereits weltgehend aus 
U.S.A. elngefuehrt werden. Insgesamt sind tyg Tarlfnummern des 
neufundlaendischen Zolltarifs ganz oder teilweise betroffen; 

dieser Tarifnuramern werden von Abreden beruehrt, die sich 
sowohl auf den Zollsatz als auch auf die Praeferenzmarge beziehen 

Fuer acht Tarlfnummern oder Unterabteilungen wurde die 
bisherige Zollfreiheit gebunden. Hierunter fallen (ausser Lebens 
mittein) Filz, fuer Zellstoff- und Papiermaschinen (Nr. 2*19?. 
Baumwollgarn und -twist (Nr. Mn), hohe Gummistiefel fuer toaen-
n e r ^63), Bergwerksmaschinen und -geraete (Nr. iä-lO^l), 
Spezlalmasohlnen und Armarate fuer die Papier- und Zellstoffher-
ste llunp (M-IOW. 

Fuer vierzehn Tarlfnummern oder Unterabteilungen hat 
Neufundland Zollermaesslgungen zugestanden und zwar(abgesehen 
von Lebensmitteln) fuer; klnematographische Apparate und Kameras 

(von 



(von fry' auf aus Nr. 369). elektrische Koch- und Heiz-
geraete (von 55$ auf Nr. 367). BauniwollStoffe (von 35-
auf 20<, Nr. 44g). baumwollene Steppdecken, Bettuecher, Hand-
tuecher, Vorharmge usw. (von SOi auf Nr. 443), Damen- und 
Kinder-Schuhwerk aus Leder oder Lederimitation, im Werte von 
mehr als $ 1,- (von 50$ auf 35 , aus Nr. 464) t Huete, Kappen und 
Muetzen sowie Formen ( von auf 55^» Wr. 467)» nichtwollene 
Damen- und Maedchenkleider (von 50 auf 35', aus Nr. 46g), nlchtge-
atrickte Herren- und Knaben-Unterkleider, Herren- und Knabenwaesohe 
(von 50-f auf 35*', aup Nr. 469). 

Fuer die vorstehend aufgefuehrten Zollsaetze 1st keine 
Bindung vereinbart worden. Dagegen sind fuer die genannten neun 
Positionen auoh Vereinbarungen ueber die Praeferenzmarge getroffen 
worden. 

Bei Rundfunkempfangs- und Sendegeraeten (Nr. 3&3) ist Bei-
behaltung des bisherigen Zollsatzes von 30« verabredet worden. 

Bei 13 Tarifnumraern oder Unterabteilungen wurde die Prae-
ferenzmarge veraendert. 

Die voelllge Abschaffung der bisherigen Marge von IQ/- wurde 
(von Lebensmitteln abgesehen) gebunden bei kinematographlschen Appa-
raten und Kameras (aus Kr. 36^), elektrischen Batterien (Nr. 3^5) 
elektrisch angetriebenen Öeraeten (Nr. 3S6), nicht anderweit genann-
ten Maschinen und feilen (Kr. 410), sowie bei der neugeschaffenen 
Position 470; Handschuhe und Fausthandschuhe aus Material aller Art, 
nicht anderweitig genannt. Eine Bindung der Eraaessigung der Marge 
von 10-? auf fand bei den oben unter den Zollermaessigungen einzeln 
aufgefuehrten Warengruppen der Tarlfnuratnem 44g, 464 (zum Teil), 467. 
46g (zum Teil), und 469 (zum Teil) statt. Fuer baumwollene Stepp-
decken, Bettuecher, Handtuecher, Vorhaenge usw. (Nr. 443), fuer die 
bisher keine Praeferenz bestanden hat, ist eine gebundene Marge von 
5% vereinbart worden. 

Bindungen 
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Bindungen der bisherigen Praeferenzmarge haben bei 12 
Tarlfnummern stattgefunden, und zwar bei den Positionen , 35^ 
u n 4 3*?̂  (Werkzeuge und teetallbeschlae;;e usw.), und 38? 
(Elektro-Artikel), ^01 und ^03 (Maschinen), 431 (Chemikalien), 
521 und M-1065 (Papier und -erzeugnisse), $6') und 370 (Kraft-
fahrzeuge, Helfen, Teile und Geraete). 

Die Gleichheit zwischen den Zolleaetzen dee Vertragatarifs 
und des Praeferenr.tarifa wurde bei 10 Tarlfnummern, bei denen 
sie schon bisher unter dem allgemeinen Tarif bestand, gebunden 
und zwar ausser bei Lebens- und Genussmltteln bei: Rundfunkera-
pfangs- und Sendegeraeten (Kr. 3&3) und elektrischen Koch- und 
Helzgeraeten (Nr. 38/). 

Bei fuenf Lebensralttelpositlonen, fuer die Zollertnaessi-
gungen zugestanden wurden und beidsnen Gleichheit zwischen den 
Zollsaetzen des Vertragstarifs und des Praefer<»nztarlf s besteht, 
hat sich Neufundland Schaffung einer Praeferenzmarge vorbehalten. 

Im Falle einer Erhoehung der Zoelle oder Praeferenzaargen 
von Waren, die In Schedule II aufgefuehrt sind, fuer die aber keine 
Bindungen vereinbart wurden, ist mindestens 3° Tage vor Inkraft-
treten der Erhoehung mit der Regierung der Vereinigten Staaten 
ueber einen Ausgleich zu verhandeln. Es wurde ferner vereinbart, 
daes ueber einen AusgMoh auch dann zu verhandeln ist, wenn fuer 
eine in der Schedule II aufgafuehrte Wareng&ttung, fuer die am 
T&ge der Vertragsunterzeichnung kein Praeferenzunterschied be-
stand, irgendeinem britischen Lande eine Praeferenz eingeraeumt 
wird. 

In Artikel X des Vertrags ist folgender Vorbehalt ver-
einbart worden: Im Falle einer Berechnung von Waren der Schedule 
II zu niedrigeren Preisen als auf dem heimischen amerikanischen 
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Markt ueblich, oder im Falle der Gewaehrung von Ausfuhrpraemien 
oder Zuschuessen in den Vereinigten Staaten kann die Neufund-
laendlsche Regierung, sofern dadurch ein einheimisches Gewerbe 
in Heufundland geschaedigt wird, nach vorheriger Beratung mit 
der Britischen und Amerikanischen Regierung Gegenmassnahmen er-
greifen. Solche Gegenmassnahmen sind nach Wegfall der Ursache 
wieder aufzuheben. 

In der amtlichen Bekanntmachung wird die feste Hoffnung 
ausgesprochen, dass die amerikanischen und neufundlaendlsehen 
Zollermaessigungen sich zum Besten des Handels und des Wirt-
schaftslebens Neufundlands auswirken. Um eine moeglichst weit-
gehende Verbesserung der Handelsbeziehungen zu den Vereinigten 
Staaten zu erreichen, hat die Regierungskommisslon von Neufundland 
die Zoelle soweit ermaeseigt, wie dies im Hinblick auf die erfor-
derlichen Einkuenfte und den Schutz der einheimischen Industrien 
moeglich wir. 

Ein Bericht ueber die voraussichtliche Auswirkung des 
Vertrags auf die deutsche Einfuhr nach Neufundland darf vorbe-
halten bleiben, bis die statistischen Unterlagen fuer 1937/36 
aus Neufundland vorliegen. 

gez. Windeis. 


